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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1926

Norm

StPO §281 Z3

Rechtssatz

Die Unterlassung eingehender Erhebungen über die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten begründet keine

Nichtigkeit nach § 281 Z 3 StPO, wenn ein bedingter Strafnachlaß nicht zuerkannt wurde.

Entscheidungstexte

Os 237/26
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